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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

am 26. Mai stimmen wir über die Zukunft des Europäischen 

Projekts ab. Es gibt ein breites Angebot an Ideen, wie wir Frieden 

und Wohlstand in unsicheren Zeiten sichern können. Die SPD ist 

dabei die europäische Partei Deutschlands. Mit einem Kreuz bei 

unserer Partei sagen Sie nein zu einem unsinnigen Säbelrasseln 

mit dem Iran, ja zu gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichen 

Ort und zu einer Besteuerung der großen Digitalkonzerne. Ich 

würde Ihnen danken, wenn Sie diese Vision eines gerechteren 

Europas teilen und uns mit Ihrer Stimme unterstützen würden. 

An unsere Verantwortung für Europa erinnert uns auch das 

Grundgesetz zu dessen nahenden 70. Geburtstag eine Debatte 

im Plenum stattfand. Für uns, aber auch für viele andere Staaten 

stellt das Grundgesetz ein Vorbild für die Definition der 

Beziehungen zwischen Staat, Mitbewohnern und Ländern dar. 

Diese Strahlkraft muss das Grundgesetz auch in Zukunft 

entfalten können. 

Ausliefern heißt nicht: Ausgeliefert sein. Wir haben uns mit 

unserer Forderung, eine Nachunternehmerhaftung für Sub-

unternehmer einzuführen, durchgesetzt. Damit werden große 

Paketdienste bald verpflichtet, für nicht gezahlte Sozialabgaben 

ihrer Subunternehmer aufzukommen. Lohndumping und 

Tricksereien mit dem Mindestlohn wird somit ein Riegel 

vorgeschoben. 

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen ist mir die 

Unterstützung junger Menschen in Ausbildung oder im Studium 

ein Herzensthema. Nun erhöhen wir den Wohnzuschlag, die 

Bedarfssätze, den Förderungshöchstsatz, die Einkommens-

freibeträge und den Zuschlag zur Kranken- und Pflegeversicher-

ung und schaffen somit ein modernes Förderungsmittel. Mit der 

Mindestausbildungsvergütung, einer Art Mindestlohn für Auszu-

bildende, werden wir eine weitere Gerechtigkeitslücke 

schließen. 

Das Thema einer gerechten und nachhaltigen Migrations- und 

Integrationspolitik bleibt aktuell und wir treiben unseren Plan 

eines Fachkräfte-Einwanderungs- und Duldungsgesetzes voran. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende. 

Ihre    
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Statement 
der Woche 
 

„Im Bewusstsein seiner Verantwor-

tung vor Gott und den Menschen, 

von dem Willen beseelt, als gleichbe-

rechtigtes Glied in einem vereinten 

Europa dem Frieden der Welt zu die-

nen, hat sich das deutsche Volk kraft 

seiner verfassungsgebenden Gewalt 

dieses Grundgesetz gegeben.“ 

Präambel des Deutschen Grundgesetzes, welches 

am 23. Mai 2019 seinen 70. Geburtstag feiert. 

Highlights 
der nächsten Wochen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann Wo Was 

 
So . ,  
26 .0 5.  

 
Tags -
üb e r  
 

 
In  I h re m 
Wah l lok a l  

 
Wah le n z um  
Euro pa pa r la me nt  
 

 
So . ,  
26 .0 5.  

 
09 .0 0  
Uh r-  
15.0 0  
Uh r  
  

 
Sport g elä n d e 
Ran n un g en,  
Jah n st raße  

 
Fe u erw e hrf e st  
Ran n un g en  
(Sc hi rmf ra u)  

Besuch der Parteivorsitzen-
den, Andrea Nahles, bei der 
Sitzung der Arbeitsgemein-
schaft Gesundheit der Bun-
destagsfraktion vom vergan-
genen Dienstag, 14.05.2019. 

Bild: Büro Dittmar 

 

 

 

 

 

 

Besuch der Stadtverwaltung 
Bad Kissingen im Deutschen 
Bundestag am 17.05.2019. 
Bild: Deutscher Bundestag/ 
Stella von Saldern 
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TOP-THEMA 

BUNDESTAG 
REFORMIERT UND 
WEITET BAFÖG AUS 

 
Jeder junge Mensch in Deutschland soll 

die Chance auf ein erfolgreiches Leben 

haben. Deshalb gibt es deutliche Ver-

besserungen beim Bafög: So werden u. 

a. die Einkommensfreibeträge, die Be-

darfssätze und der Wohnzuschlag er-

höht. 

 

Das Bafög ist und bleibt die Ausbildungs- 

und Studienfinanzierung, die wesentlich 

zur Chancengleichheit im Bildungssys-

tem beiträgt. Denn die Frage, ob oder 

was jemand studiert, darf nie von dem 

Einkommen der Eltern abhängen. Aller-

dings ist die Zahl der Schülerinnen, 

Schüler und Studierenden, die ein An-

recht auf eine Förderung durch das Bun-

desausbildungsförderungsgesetz (Ba-

fög) haben und davon Gebrauch ma-

chen, in den letzten Jahren stetig gesun-

ken. Allein in den Jahren 2012 bis 2017 

ist die Zahl der Bafög-geförderten Stu-

dierenden um etwa 115.000 Personen 

gefallen – von 671.042 auf 556.573. 

 

„Wir haben durchgesetzt, dass im Koali-

tionsvertrag 1 Milliarde Euro für eine um-

fassende Bafög-Reform vereinbart 

wurde“, sagt Fraktionschefin Andrea 

Nahles. „Jetzt legen wir sogar noch et-

was drauf.“ 

 

Besonders die Erhöhung der Einkom-

mensbeiträge ist ein großer Erfolg der 

SPD-Fraktion. Denn so können in Zu-

kunft mehr Studierende von der Bafög-

Förderung Gebrauch machen - eine 

echte Trendwende. Am Donnerstag ist 

der entsprechende Gesetzentwurf vom 

Deutschen Bundestag verabschiedet 

worden. Das Gesetz soll zum 1. August 

2019 in Kraft treten. 

 

Das Gesetz sieht folgende Verbesserun-

gen vor: 

 

 Der Förderungshöchstsatz steigt bis zum 

Jahr 2020 um mehr als 15 Prozent von 

derzeit 735 Euro auf künftig insgesamt 

861 Euro monatlich für Studierende un-

ter 30, die nicht bei ihren Eltern wohnen. 

Für Studierende über 30 werden es ma-

ximal sogar 941 Euro. 

 Die Bedarfssätze werden bis 2020 in 

zwei Schritten um insgesamt sieben Pro-

zent angehoben, d. h. der Grundbedarf 

bei Studierenden steigt von 399 Euro auf 

427 Euro. Dadurch wird eine verlässliche 

Ausbildungsförderung sichergestellt, die 

den gestiegenen Lebenshaltungskosten 

Rechnung trägt. 

 Der Wohnzuschlag wird für Bafög-Geför-

derte, die nicht bei den Eltern wohnen, im 

ersten Schritt der Novelle 2019 überpro-

portional um 30 Prozent von derzeit 250 

Euro auf 325 Euro angehoben. 

 Und um mehr Studierende aus der Mitte 

der Gesellschaft zu erreichen, werden 

die Einkommensfreibeträge um insge-

samt mehr als 16 Prozent angehoben, 

um sieben Pro-zent im ersten Schritt 

2019, um drei Prozent 2020 und noch-

mals um sechs Prozent in 2021. Damit 

wird beispielsweise der Grundfreibetrag 

vom Elterneinkommen von aktuell 1715 

Euro bis 2021 auf 2000 Euro erhöht. 

 Auf die Weise wird der Kreis der Förder-

berechtigten endlich wieder vergrößert, 

denn die gestiegenen Kosten belasten 

insbesondere Familien, die bisher knapp 

über der Anspruchsgrenze lagen. 

 

Höhere Ersparnisse zulassen 

 

 Um höhere Ersparnisse zuzulassen, wird 

der Freibetrag für eigenes Vermögen 

von Auszubildenden mit der zweiten No-

vellierungsstufe im Jahr 2020 von derzeit 

7500 Euro auf 8200 Euro angehoben. 

 Die zusätzlichen Vermögensfreibeträge 

für Auszubildende mit Unterhaltspflich-

ten werden von derzeit jeweils 2100 Euro 

auf 2300 Euro angehoben. Damit kann 

auf angemessene Weise auf Erspar-

nisse zurückgegriffen werden, ohne Kür-

zungen befürchten zu müssen. 

 Schließlich wird der Bafög-Zuschlag zur 

Krankenversicherung künftig auch den 

durchschnittlichen kassenindividuellen 

Zusatzbeitrag berücksichtigen, der seit 
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2015 von den gesetzlichen Krankenver-

sicherungen auch bei Studierenden er-

hoben wird. Er steigt von 71 auf 84 Euro, 

der Pflegeversicherungszuschlag von 15 

auf 25 Euro. 

 Gleichzeitig wird der Zuschlag für Studie-

rende ab dem 30. Lebensjahr an die tat-

sächlichen Kosten angepasst. Damit 

werden bislang individuell getragene 

Mehrkosten für freiwillige Mitglieder der 

Kranken- und Pflegeversicherung für 

über 30-Jährige endlich durch die Bafög-

Förderung abgedeckt. 

 

Im laufenden Gesetzgebungsverfahren 

hat die SPD-Fraktion noch weitere Ver-

besserungen durchgesetzt: 

 

 Der Kinderbetreuungszuschlag steigt bis 

2020 um mehr als 15 Prozent von derzeit 

130 auf 150 Euro. Das ist ein Signal zur 

Vereinbarkeit von Studium und Familie 

und wird den steigenden Zahlen von Stu-

dierenden mit Kind gerecht. 

 Bafög-Berechtigten mit Kindern bis zum 

zehnten Lebensjahr wird heute schon ein 

Aufschub für die eigene Ausbildung ge-

währt, wenn das Kind bei ihnen lebt. Die-

ses Höchstalter wird nun von zehn auf 14 

Jahre angehoben. 

 Sind Bafög-Empfänger neben ihrem Stu-

dium mit der Pflege naher Angehöriger 

mit Pflegegrad drei oder höher betraut, 

wird die Förderungshöchstdauer in Zu-

kunft verlängert. Denn auch Pflege und 

Studium sollen vereinbar sein. 

 

Parallel dazu hat der Bundestag am 

Donnerstag einen Entschließungsantrag 

der Koalitionsfraktionen verabschiedet, 

der die Bunderegierung zu weiteren 

Maßnahmen auffordert: Die Abgeordne-

ten fordern darin, die Bafög-Antragstel-

lung zu vereinfachen und die Öffentlich-

keitsarbeit und Informationsvermittlung 

zu verstärken. Das soll dafür sorgen, 

dass aus Bafög-Berechtigten auch Ba-

fög-Geförderte werden. Denn auch 

heute könnten schon viel mehr Studie-

rende Bafög in Anspruch nehmen. Zu-

dem soll sich die Bunderegierung für den 

Ausbau studentischen Wohnraums ein-

setzen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die SPD-Fraktion will, dass jeder junge 

Mensch in Deutschland die Chance hat, 

sein Leben erfolgreich zu gestalten. Bil-

dung darf nicht vom Geldbeutel der El-

tern abhängen. Deshalb haben die Sozi-

aldemokraten deutliche Verbesserungen 

beim Bafög durchgesetzt. Mit einem Ge-

setz erhöht die Koalition die Einkom-

mensfreibeträge, die Bedarfssätze, den 

Wohnzuschlag, und den Bafög-Zuschlag 

zur Kranken- und Pflegeversicherung. 

 

 

 

BILDUNGSPOLITIK 

KABINETT BRINGT 
AZUBI-MINDESTLOHN 
AUF DEN WEG 

 
Zehntausende Azubis bekommen bald 

mehr Geld. Das Bundeskabinett hat am 

Mittwoch eine neue Mindestvergütung 

für Auszubildende (MAV) beschlossen. 

Sie wird mit fortschreitender Ausbildung 

deutlich steigen. 

 

Demnach sollen die Azubis ab dem kom-

menden Jahr mindestens 515 Euro im 

Monat erhalten. Das sieht eine Reform 

des Berufsbildungsgesetzes vor. Wer 

2021 seine Lehre beginnt, soll mindes-

tens 550 Euro bekommen, 2022 sollen 

es 585 Euro sein und im Jahr darauf 620 

Euro. In den weiteren Ausbildungsjahren 

soll die Mindestvergütung höher liegen. 

Da Jugendliche in der Ausbildung nicht 

vom Mindestlohn erfasst werden, 

schließt die MAV eine wichtige Lücke. 

 

Die duale Ausbildung, um die Deutsch-

land weltweit beneidet wird, ist eine 

Grundlage für unsere Wirtschaftskraft 

und unseren Wohlstand. Mit der so ge-

nannten Mindestausbildungsvergütung 

wird sie noch attraktiver. Das ist wichtig, 

denn wir brauchen qualifizierte Fach-

kräfte. 
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Wer eine Ausbildung macht, muss sich 

darauf verlassen können, dass der Le-

bensunterhalt während dieser Zeit or-

dentlich abgesichert ist. Auszubildende 

tragen zur betrieblichen und gesell-

schaftlichen Wertschöpfung bei. Das 

sollte sich auch in ihrer Vergütung wider-

spiegeln. 

 

Höhere Mindestvergütung als ur-

sprünglich geplant 

 
So sorgt die Koalition auch dafür, dass 

die Sätze über dem Schüler-Bafög lie-

gen, denn von der Ausbildungsvergü-

tung werden – anders als beim Schüler-

Bafög – auch Sozialbeiträge erhoben. 

Die Koalition stellt damit sicher, dass 

junge Leute in Ausbildung nicht schlech-

ter dastehen, als diejenigen gleichen Al-

ters, die einen anderen Bildungsweg ge-

hen. 

 

Die Ausbildungsvergütung regelt sich 

weiter nach Tarifvertrag, der zwischen 

Sozialpartnern ausgehandelt wird. Die 

MAV sichert künftig aber eine untere 

Grenze. Nur tarifgebundene Ausbil-

dungsbetriebe können ihren Auszubil-

denden die für sie geltenden tariflichen 

Ausbildungsvergütungen zahlen, wenn 

diese noch unter den oben genannten 

Sätzen liegen. Sie sollten bis zum Jahr 

2024 an die Sätze der gesetzlichen Min-

destausbildungsvergütung herangeführt 

werden. Maßgeblich ist die tarifliche Aus-

bildungsvergütung. 

 

Nach geltender Rechtsprechung dürfen 

nichttarifgebundene Betriebe die tarifli-

che Ausbildungsvergütung um nicht 

mehr als 20 Prozent unterschreiten. Das 

ist die erste Haltelinie und die soge-

nannte Angemessenheit entsprechend 

der geltenden Rechtsprechung. Grund-

sätzlich gilt weiter die tarifliche Vergü-

tung. Das bedeutet: Wenn es beispiels-

weise eine tarifliche Ausbildungsvergü-

tung von 1000 Euro in einer Branche 

gibt, muss ein nichttarifgebundener Be-

trieb weiterhin 800 Euro zahlen. Der Be-

trieb darf nicht auf 515 Euro MAV absen-

ken. Die Mindestausbildungsvergütung 

ergänzt die Untergrenze als zweite Halt-

elinie und ersetzt sie nicht. 

 

Diese Regelung tragen auch die Sozial-

partner DGB und BDA mit. Das zeigt: Die 

Arbeitgeber sind bereit, ihre Azubis bes-

ser zu entlohnen. In Zeiten demografi-

scher Veränderungen sind Fachkräfte 

rar und auch Ausbildungsstellen schwe-

rer zu besetzen. Niedrige Ausbildungs-

vergütungen machen Berufe unattraktiv 

– zudem hängen auch besonders nied-

rige Vergütung und extrem hohe Ab-

bruchquoten nachweislich zusammen, 

und das ist in Zeiten zunehmenden 

Fachkräftemangels verheerend. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Zehntausende Azubis bekommen bald 

mehr Geld. Das Bundeskabinett hat am 

Mittwoch eine neue Mindestvergütung 

für Auszubildende (MAV) auf den Weg 

gebracht. Sie wird mit fortschreitender 

Ausbildung deutlich steigen. 

 

 

 

DEMOKRATIE 

70 JAHRE 
GRUNDGESETZ: ZUM 
GEBURTSTAG NOCH 
VIEL VOR! 

 
70 Jahre nach seiner Verkündung hat 

das Grundgesetz nichts von seiner Kraft 

eingebüßt. Dass aber jede Generation 

es neu mit Leben füllen und verteidigen 

muss, machten die SPD-

Bundestagsabgeordneten am Donners-

tag bei einer Debatte anlässlich des Ju-

biläums deutlich. 

 

Das Grundgesetz beinhalte einen „zivili-

satorischen Kompass“, der auch nach 70 

Jahren noch Orientierung gebe, sagte 

Andrea Nahles. Die SPD-Fraktions-

vorsitzende machte deutlich, dass der 

Auftrag der Verfassungsmütter und -vä-

ter noch nicht abgeschlossen sei. Viel-

mehr sei es an der Politik „den Graben 
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zwischen verfassungsrechtlichem An-

spruch und der Realität“ zu füllen, so 

Nahles. 

 

„Männer und Frauen sind gleichberech-

tigt“, zitierte sie aus Artikel 3, Absatz 2 

des Grundgesetzes und verwies auf die 

Notwendigkeit, mit Kitas, Ganztagsschu-

len und einem noch nicht beschlossenen 

Paritätsgesetz die materiellen und ge-

setzlichen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, diese Handlungsverpflichtung 

umzusetzen. Auch die noch nicht er-

reichten gleichwertigen Lebensverhält-

nisse zwischen West- und Ostdeutschen 

seien eine Lücke zwischen Grundge-

setzanspruch und Wirklichkeit, die es zu 

schließen gelte, sagte die SPD-

Fraktionschefin. 

 

„Ein gleichberechtigtes Glied in 

einem vereinten Europa“ 

 
„Das Grundgesetz ist ein Stabilitätsanker 

der Politik. Es lässt uns Spielraum und es 

ist unsere Aufgabe diesen auszufüllen“, 

sagte Bundesjustizministerin Katarina 

Barley (SPD). Auch sie betonte die Not-

wendigkeit, für die Verteidigung der „klu-

gen und weitsichtigen Artikel“ einzu-

stehen. Dazu gehöre etwa, dass Angriffe 

auf den Rechtsstaat und dessen Aus-

höhlung in keinster Weise geduldet wer-

den dürften. 

 

Barley zitierte aus der Präambel des 

Grundgesetzes: „Von dem Willen be-

seelt, als gleichberechtigtes Glied in ei-

nem vereinten Europa dem Frieden der 

Welt zu dienen“. Sie forderte dazu auf, 

die Erfahrungen des Grundgesetzes in 

die Entwicklung und Ausgestaltung einer 

europäischen Verfassung einfließen zu 

lassen. 

 

Kinderrechte ins Grundgesetz 

 
Dass die Verankerung der Kinderrechte 

genau wie politische Antworten auf die 

Digitalisierung künftig im Grundgesetz 

Widerhall finden müssen, betonte der 

rechtspolitische Sprecher der SPD-

Fraktion Johannes Fechner. Er zitierte 

aus einer Umfrage, nach der fast 90 Pro-

zent der Deutschen das Grundgesetz für 

sehr gut oder gut halten, und mahnte: 

„Dieses Vertrauen zu erhalten, ist unser 

Auftrag“. 

 

Die Verdienste und das Engagement von 

Elisabeth Selbert, eine der Mütter des 

Grundgesetzes, hob der Kasseler Bun-

destagsabgeordnete Timon Gremmels 

hervor. Ohne deren Einsatz wäre die 

Gleichberechtigung von Männern und 

Frauen nicht im Wortlaut in Artikel 3 des 

Grundgesetzes aufgenommen worden, 

so Gremmels. Auch er verwies auf die 

Notwendigkeit eines Paritätsgesetzes 

mittels dem die Gleichberechtigung dann 

auch im Parlament abgebildet werde. 

Der Sprecher der Arbeitsgruppe Demo-

kratie, Helge Lindh, betonte den Versöh-

nungscharakter des Grundgesetzes, das 

durch seine einschließende Funktion 

und der Gültigkeit für alle Menschen, ei-

nen Verfassungspatriotismus ermögli-

che. Da auf vielen Plätzen der Erde die 

Ideen des Grundgesetzes mit Füßen ge-

treten würden, gelte es dieses von radi-

kalem Mut und radikaler Menschlichkeit 

zeugende Gesetz zu verteidigen, so 

Lindh. 

 

 

 

RECHTSPOLITIK 

ENDLICH MEHR GELD 
FÜR BETREUERINNEN 
UND BETREUER 

 
Am Donnerstag hat der Bundestag in 

2/3. Lesung den Regierungsentwurf ei-

nes Gesetzes zur Anpassung der Be-

treuer- und Vormündervergütung verab-

schiedet. 

 

Gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer 

kümmern sich um Personen, die auf-

grund von körperlichen, geistigen, psy-

chischen oder seelischen Leiden nicht 

mehr in der Lage sind, ihre Angelegen-

heiten selbst zu regeln. Wenn kommu-
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nale Betreuungsbehörden oder Amtsge-

richte einen Betreuungsbedarf feststel-

len, können sie einen Betreuer bestellen. 

Oft kommt der aus dem persönlichen 

Umfeld. Ist das nicht möglich, bestellen 

die Amtsgerichte einen Berufs- oder Ver-

einsbetreuer. 

 

Vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels werden Betreuungsfälle 

weiter zunehmen. Betreuerinnen und 

Betreuer sowie Betreuungsvereine kla-

gen schon seit langem dar-über, dass 

die Vergütungssätze für ihre Arbeit viel 

zu niedrig sind. Teilweise mussten erste 

Betreuungsvereine ihre Arbeit einstellen, 

weil sie massiv unterfinanziert waren. 

 

Das jetzt verabschiedete Gesetz sieht 

eine höhere Vergütung von gesetzlichen 

Betreuern um durchschnittlich 17 Pro-

zent vor. Das bisherige Vergütungssys-

tem aus Stundensätzen und statistisch 

ermittelten Stundenzahlen soll durch fall-

bezogene Monatspauschalen ersetzt 

wer-den. Sie berechnen sich aus vier 

Faktoren: der Qualifikation des Betreu-

ers, der Dauer der Betreuung, der Ver-

mögenssituation und des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Betreuten, das heißt, ob 

eine ambulante oder stationäre Betreu-

ung erfolgt. Das baut spürbar Bürokratie 

ab und vereinfacht die Anpassung an die 

allgemeine Lohn- und Preisentwicklung. 

 

Die SPD-Fraktion hat sich lange für 

diese Reform eingesetzt. Jetzt bekom-

men gerichtlich bestellte Betreuerinnen 

und Betreuer endlich die finanzielle Un-

terstützung, die für ihre Arbeit erforder-

lich und angemessen ist. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Gesetzliche Betreuer kümmern sich um 

Personen, die aus verschiedenen Grün-

den nicht mehr in der Lage sind, ihre An-

gelegenheiten selbst zu regeln. Gericht-

lich bestellte Betreuer bekommen für 

diese Arbeit in Zukunft mehr Geld. Zu-

dem wird das bisherige Vergütungssys-

tem durch Fallpauschalen ersetzt. 

 

 

 

ABSCHAFFUNG VON 
WAHLAUSSCHLÜSSEN 

 
Das Wahlrecht ist eine tragende Säule 

unserer Demokratie. Trotzdem dürfen 

bisher viele Menschen mit Behinderun-

gen bei Wahlen ihre Stimme nicht abge-

ben. Das ist Diskriminierung. Nach einer 

Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts vom Januar 2019 ist es der 

SPD-Fraktion endlich gelungen, gegen-

über CDU/CSU das volle Wahlrecht 

auch für alle Menschen mit Behinderun-

gen durchzusetzen. 

 

Mit einem Gesetzentwurf, den das Parla-

ment am Donnerstag in zweiter und drit-

ter Lesung beschlossen hat, wird das so 

genannte inklusive Wahlrecht eingeführt. 

Denn laut dem höchst-richterlichen Urteil 

ist der generelle Wahlrechtsausschluss 

von Menschen unter Vollbetreuung mit 

dem Grundgesetz unvereinbar. Er ver-

stößt gegen den Grundsatz der Allge-

meinheit der Wahl und gegen das im 

Grundgesetz verankerte Verbot der Be-

nachteiligung wegen einer Behinderung. 

 

Das Gericht erklärte außerdem den 

Wahlrechtsausschluss der wegen 

Schuldunfähigkeit untergebrachten 

Straftäter für nichtig. Mit dem Gesetzent-

wurf werden die verfassungswidrigen 

Wahlrechtsausschlüsse ersatzlos gestri-

chen. Darüber hinaus wird die zulässige 

Assistenz bei der Wahlrechtsausübung 

sowie deren Grenzen und strafrechtliche 

Sicherung geregelt. Die Neuregelung 

wird am 1. Juli 2019 in Kraft treten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Koalition führt per Gesetz das inklu-

sive Wahlrecht ein. Damit werden die 

verfassungswidrigen Wahlrechtsaus-

schlüsse von Menschen unter Vollbe-

treuung ersatzlos gestrichen. 
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ARBEITSPOLITIK 

DAS ASYLBEWERBER-
LEISTUNGSGESETZ 
WIRD REFORMIERT 

 
Die Leistungen des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes (AsylbLG) für Menschen 

im Asylverfahren werden neu berechnet. 

Dazu hat der Bundestag am Donnerstag 

in erster Lesung einen Gesetzentwurf 

der Regierung beraten. 

 

Der Entwurf sieht vor, die Regelbedarfe 

weiterzuentwickeln und die Anpassung 

der Leistungen orientiert an den Leistun-

gen der Sozialhilfe (SGB XII) vorzuneh-

men. Das ist verfassungsrechtlich so 

vorgegeben, denn das Sozialstaatsprin-

zip ist im Grundgesetz festgeschrieben. 

So machte das Bundesverfassungsge-

richt in einem Urteil deutlich: Das Grund-

recht auf ein menschenwürdiges Exis-

tenzminimum gilt für alle in Deutschland 

lebenden Menschen und schließt eine 

regelmäßige Anpassung mit ein. Die Wir-

kungen des neuen Gesetzes sind ausge-

wogen: Die Ausgaben für das Asylbe-

werberleistungsgesetz insgesamt än-

dern sich nicht. 

 

Darüber hinaus will die Koalition mit dem 

geplanten Gesetz die leistungsrechtliche 

Schlechterstellung beenden und die För-

derlücke von Asylbewerbern und Gedul-

deten in Ausbildung schließen. Das be-

deutet: Auch während der Ausbildung 

sind diese künftig abgesichert. Dadurch 

können langfristig viel bessere Perspek-

tiven auf gute Arbeit und sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung erreicht 

werden. Von der Neuregelung profitieren 

auch Asylbewerberinnen, Asylbewerber 

und Geduldete, die eine berufliche oder 

weiterführende Schule besuchen, und 

als Inländer Schüler-Bafög beziehen 

würden. 

 

Außerdem soll ein neuer Ehrenamts-

Freibetrag eingeführt werden, der die In-

tegration von Flüchtlingen unterstützt. 

Wenn sich Leistungsberechtigte nach 

dem AsylbLG während ihres Asylverfah-

rens ehrenamtlich engagieren (zum Bei-

spiel in Vereinen) und dafür eine Ehren-

amtspauschale erhalten, sollen sie da-

von zukünftig bis zu 200 Euro im Monat 

anrechnungs-frei zusätzlich zu ihren 

Leistungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz behalten können. Mit dem 

neuen Ehrenamts-Freibetrag soll die 

Wertschätzung für bürgerschaftliches 

Engagement gestärkt und die Integration 

gefördert werden. Eine vergleichbare 

Regelung gibt es beispielsweise auch in 

der Sozialhilfe. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Leistungen im Asylbewerberleis-

tungsgesetz werden ausgewogen ange-

passt, indem die Regelbedarfe weiter-

entwickelt werden und zugleich die ver-

fassungsrechtlich gebotene Anpassung 

der Leistungen vorgenommen wird. 

Auch während einer Ausbildung sind 

Asylbewerber und Geduldete künftig ab-

gesichert. Wie der neue Ehrenamts-Frei-

betrag unterstützt dies die Integration. 

 

 

 

BESSERER ZUGANG 
ZUM SPRACHERWERB 

 
Integration gelingt am besten durch 

Deutschlernen und mit einer guten Per-

spektive auf Aus-bildung und Arbeit 

durch Qualifizierung. Wer in Deutschland 

eine betriebliche Berufsausbildung 

macht, sollte unterstützt werden, damit 

der erfolgreiche Abschluss der Ausbil-

dung gelingt – unabhängig von Herkunft 

und Aufenthaltsstatus. Auch Geflüchtete, 

bei denen noch nicht klar ist, ob sie dau-

erhaft hierbleiben, sollten ihren Lebens-

unterhalt möglichst selbst verdienen kön-

nen. Vielfach scheitert ihre Arbeitsauf-

nahme jedoch an fehlenden Deutsch-

kenntnissen. 

 

Am Donnerstag haben die Abgeordneten 

des Bundestages deshalb erstmals über 
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das geplante Ausländerbeschäftigungs-

förderungsgesetz diskutiert. Mit dem Ge-

setz sollen die Zugänge zur Förderung 

von Spracherwerb und Ausbildung ver-

bessert werden, damit Personen, die ab-

sehbar längere Zeit in Deutschland blei-

ben werden, schneller arbeiten können. 

 

Konkret geht es um den Zugang zu be-

rufsbezogener Sprachförderung für Ge-

duldete (also abgelehnte Asylbewerber) 

nach sechs Monaten und für Gestattete 

(also Personen, bei denen das Asylver-

fahren noch läuft) grundsätzlich nach 

neun Monaten. Bisher können nur Ge-

stattete mit guter Bleibeperspektive an 

der Sprachförderung des Bundes teil-

nehmen, alle anderen Gestatteten erhal-

ten keine Sprachförderung. Auch Gedul-

dete haben bisher faktisch keinen Zu-

gang zu berufsbezogenen Sprachkur-

sen. 

 

Zudem soll der Zugang zur Ausbildungs-

förderung für Ausländerinnen und Aus-

länder erweitert werden, damit Geflüch-

tete, aber auch Menschen aus EU-

Staaten die notwendige Unterstützung 

zu einem Ausbildungsabschluss erhal-

ten. Zukünftig wird die Ausbildungsförde-

rung weitgehend unabhängig von aufent-

haltsrechtlichen Vorgaben geregelt. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Vielfach scheitert die Arbeitsaufnahme 

von Geflüchteten an fehlenden Deutsch-

kenntnissen und weiterer Unterstützung 

während der Ausbildung. Das will die Ko-

alition ändern und die Zugänge zu 

Deutschkursen und Ausbildungsförde-

rung öffnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNENPOLITIK 

INTEGRATION 
STÄRKEN, 
AUSREISEPFLICHT 
DURCHSETZEN 

 
Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, die 

Integrationschancen für alle Menschen 

zu stärken, die absehbar längere Zeit bei 

uns sind. Klar ist aber auch: Wer unter 

keinen Umständen ein Bleiberecht hat o-

der über seine Herkunft täuscht, muss 

Deutschland wieder verlassen. 

 

Mit dem Zweiten Gesetz zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisepflicht (Ge-

ordnete-Rückkehr-Gesetz), das der Bun-

destag am Donnerstag in erster Lesung 

beraten hat, sollen Ausreisepflichtige 

einfacher danach unterschieden werden 

können, ob sie unverschuldet an der 

Ausreise gehindert sind oder ob sie sel-

ber die Durchsetzung ihrer Ausreise-

pflicht verhindern. 

 

Derzeit sind rund 235.000 Menschen in 

Deutschland vollziehbar ausreisepflich-

tig. Das bedeutet nicht automatisch, 

dass diese Menschen auch abgescho-

ben werden können. Denn rund 180.000 

von ihnen besitzen aus verschiedenen 

Gründen eine Duldung. Das heißt: Ihr 

Aufenthalt ist zwar nicht rechtmäßig, die 

Abschiebung allerdings ausgesetzt. Das 

kann verschiedene Gründe haben. Die 

Geduldeten können aus gesundheitli-

chen Gründen nicht reisefähig sein, einer 

Ausbildung in Deutschland nachgehen 

(„3+2-Regelung“) oder in ihrem Heimat-

land von Gewalt, Verfolgung und Folter 

bedroht sein. 

 

Neue Form des Aufenthaltssta-

tus 

 
Darunter sind aber auch Menschen, die 

nur deshalb nicht abgeschoben werden 

können, weil Pässe fehlen oder ihre 

Identität ungeklärt ist. Diese Abschie-
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bungshindernisse sollen mit dem Geord-

nete-Rückkehr-Gesetz beseitigt werden. 

 

Dafür schafft der vom Kabinett vorge-

legte Gesetzentwurf eine neue Form des 

Aufenthaltsstatus. Für Personen, die 

über ihre Identität getäuscht, falsche An-

gaben gemacht oder nicht zu einer zu-

mutbaren Passbeschaffung beigetragen 

haben wird eine „Duldung für Personen 

mit ungeklärter Identität“ eingeführt. 

 

Mit dieser Form der Duldung einher ge-

hen ein Verbot der Erwerbstätigkeit und 

eine Wohnsitzauflage, wie sie das Ge-

setz in solchen Fällen auch heute schon 

vorsieht. Zudem wird die in diesem Sta-

tus verbrachte Zeit nicht als Duldungs-

zeit angerechnet. Weigert sich die Per-

son, alle zumutbaren Handlungen vorzu-

nehmen, um einen anerkannten und gül-

tigen Pass oder Passersatz zu erlangen, 

können Geldbußen bis 5000 Euro ver-

hängt werden. 

 

Sobald sich die Betroffenen entscheiden, 

die zumutbaren Handlungen für die 

Passbeschaffung zu erfüllen, wird ihnen 

wieder eine Duldung ohne Zusatz ausge-

stellt. Die SPD-geführten Ministerien ha-

ben sich hier gegen eine Forderung des 

Innenministeriums durchgesetzt, einen 

neuen, niederrangigeren Status einer 

„Ausreiseaufforderung“ einzuführen, in 

dem die Betroffenen dauerhaft verblei-

ben. 

 

Neue Möglichkeiten der Abschie-

bung 

 
Es gibt aber auch Menschen, die ihr Blei-

berecht in Deutschland durch Straftaten 

schwer missbrauchen. Der vorgelegte 

Gesetzentwurf schafft hier neue Möglich-

keiten der Abschiebung. 

 

So können künftig Asylberechtigte, 

Flüchtlinge und subsidiär Schutzberech-

tigte einfacher ausgewiesen werden. 

Asylberechtigte und Flüchtlinge, wenn 

sie als eine terroristische Gefahr für die 

Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-

land anzusehen sind oder eine Gefahr 

für die Allgemeinheit darstellen, weil sie 

wegen einer schweren Straftat rechts-

kräftig verurteilt wurden. Subsidiär 

Schutzberechtigte (etwa Bürgerkriegs-

flüchtlinge), wenn sie eine schwere Straf-

tat begangen haben oder sie eine Gefahr 

für die Allgemeinheit oder die Sicherheit 

der Bundesrepublik Deutschland darstel-

len. 

 

Auch Personen, die wegen Sozialleis-

tungsbetrug oder Verstößen gegen das 

Betäubungsmittelgesetz zu einer Frei-

heitsstrafe von mindestens einem Jahr 

verurteilt wurden, sollen leichter ausge-

wiesen werden können. 

 

Das Gesetz regelt zudem eine praktikab-

lere Ausgestaltung der Vorschriften zur 

Abschiebehaft, zum Ausreisegewahr-

sam und zur vorübergehenden Unter-

bringung von Abschiebungsgefangenen 

in Hafteinrichtungen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die SPD-Fraktion steht zu den Men-

schen, die für absehbare Zeit bei uns 

sind und sich integrieren wollen. Wer 

aber kein Bleiberecht hat, über seine 

Herkunft täuscht oder Straftaten begeht, 

muss Deutschland wieder verlassen. Da-

für schafft die Koalition eine neue Form 

der Duldung, verschärft die Auswei-

sungsregelungen für Straffällige und er-

greift Maßnahmen zur besseren Durch-

setzung der Ausreisepflicht. 

 

 

TERRORKÄMPFER 
SOLLEN 
STAATSANGEHÖRIG-
KEIT VERLIEREN 

 
Deutschen mit einer weiteren Staatsan-

gehörigkeit, die an Kampfhandlungen für 

eine Terrormiliz im Ausland teilgenom-

men haben, kann in Zukunft die deut-

sche Staatsangehörigkeit entzogen wer-

den. 
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Am Donnerstag hat der Bundestag in 

erster Lesung einen Regierungsentwurf 

zur Änderung des Staatsangehörigkeits-

rechts beraten. Der Gesetzentwurf, der 

die Umsetzung einer Vereinbarung im 

Koalitionsvertrag ist, sieht vor, dass 

Deutsche mit einer weiteren Staatsange-

hörigkeit, die an Kampfhandlungen für 

eine Terrormiliz im Ausland teilgenom-

men haben, die deutsche Staatsangehö-

rigkeit verlieren. 

 

Nach Auffassung der Bundesregierung 

bringt jemand, der sich ins Ausland be-

gibt und sich dort an Kampfhandlungen 

für eine Terrormiliz konkret beteiligt, zum 

Ausdruck, dass er sich von Deutschland 

und seinen grundlegenden Werten ab- 

und einer anderen ausländischen Macht 

in Gestalt einer Terrormiliz zugewandt 

hat. 

 

Klares Signal 

 
Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist 

das Gesetz nicht rückwirkend anwend-

bar. Denjenigen IS-Kämpfern, die in der 

Vergangenheit als IS-Kämpfer agiert ha-

ben und nun nach Deutschland zurück-

kehren wollen, kann also nicht die 

Staatsangehörigkeit entzogen werden. 

 

Von dem Gesetz ebenfalls nicht betrof-

fen sind Menschen mit einfacher Staats-

bürgerschaft. Denn das Grundgesetz be-

stimmt, dass der Entzug der Staatsbür-

gerschaft nicht erlaubt ist, wenn der Be-

troffene dadurch staatenlos würde. 

 

Mit der neuen Regelung können die Be-

hörden jedoch auf künftige Fällen reagie-

ren, und es wird ein klares Signal ausge-

sendet, dass Deutsche mit Doppelpass, 

die sich von Deutschland ab- und einer 

Terrormiliz zuwenden, künftig den Status 

als deutscher Staatsangehöriger verlie-

ren. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Deutschen mit einer weiteren Staatsan-

gehörigkeit, die an Kampfhandlungen für 

eine Terrormiliz im Ausland teilgenom-

men haben, kann in Zukunft die deut-

sche Staatsangehörigkeit entzogen wer-

den. 

 

 

 

WIRTSCHAFTSPOLITIK 

FÜR NACHHALTIGE 
MARITIME 
WIRTSCHAFTSPOLITIK 

 
Am Freitag hat der Deutsche Bundestag 

einen Antrag der Koalitionsfraktionen zur 

Förderung nachhaltiger maritimer Wirt-

schaftspolitik beraten. 

 

Die maritime Wirtschaft ist eine wichtige 

Branche mit technologischem Zu-

kunftspotenzial und gesamtwirtschaftli-

cher Bedeutung. Sie sichert mehr als 

400.000 Arbeitsplätze in Deutschland 

und ist einer der Pfeiler unseres Wohl-

standes. Der Erfolg der maritimen Wirt-

schaft hängt da-rum maßgeblich von den 

qualifizierten Fachkräften und einer gu-

ten Sozialpartnerschaft ab. 

 

Für die SPD-Fraktion ist klar, dass neben 

der Sicherung und Stärkung der hoch-

qualifizierten Arbeitsplätze in den Werf-

ten und Zulieferbetrieben, auch der 

Schutz der Meere und des Klimas an ers-

ter Stelle stehen. 

 

Meerespolitik hat auch für die Umset-

zung der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie eine zentrale Bedeutung. Durch 

zahlreiche Innovationen in Forschung 

und Entwicklung liegen enorme Potenzi-

ale gerade im Bereich der Emissionsre-

duktion im Schiffsverkehr. Diese Innova-

tions-potentiale, beispielsweise auf der 

Basis von Flüssigerdgas und Power-to-

X-Strategien, müssen jetzt im Schiffbau 

angewendet werden. 
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Eine nachhaltige Meerespolitik wird für 

das Ökosystem Meer immer mehr zur 

entscheidenden Überlebensfrage. Sie ist 

somit Treiber einer nachhaltigen mariti-

men Wirtschaftspolitik und technologi-

scher Innovationen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Am Freitag hat der Bundestag einen An-

trag der Koalitionsfraktionen zur Förde-

rung nachhaltiger maritimer Wirtschafts-

politik beraten. Für die SPD-Fraktion ist 

klar, dass neben der Sicherung der 

hochqualifizierten Arbeitsplätze in den 

Werften und Zulieferbetrieben, auch der 

Schutz der Meere und des Klimas an ers-

ter Stelle stehen. 

 

 

 

EUROPAPOLITIK 

DIE DEUTSCH-
FRANZÖSISCHE 
ZUSAMMENARBEIT 
UND INTEGRATION 
STÄRKEN 

 
Frankreich und Deutschland verbindet 

eine beispielhafte Partnerschaft. Der 

Elysée-Vertrag von 1963 war der Aus-

gangspunkt für die Entwicklung der 

deutsch-französischen Freundschaft 

nach dem Zweiten Weltkrieg und stellte 

die Zusammenarbeit der beiden Länder 

auf eine eigene vertragliche Grundlage. 

 

Mit dem Vertrag von Aachen 2019, der 

am 22. Januar 2019 unterzeichnet 

wurde, ist die deutsch-französische Part-

nerschaft auf eine neue Stufe gehoben 

und mit Blick auf die Herausforderungen 

der Zukunft neu aufgestellt worden. So 

sollen beide Länder bei Themen wie Di-

gitalisierung, Bildung und Technologie 

für die Zukunft besser gerüstet sind. 

 

Die deutsch-französische Zusammenar-

beit wird vertieft, intensiviert und zu-

kunftsfest ausgerichtet, um gemeinsam 

für ein starkes, handlungsfähiges Europa 

einzutreten und Verantwortung für Frie-

den und eine regelbasierte Ordnung in 

der Welt zu übernehmen. 

 

Das Zusammenwachsen der Grenzregi-

onen wird verstärkt gefördert. Mit dem 

Vertragsgesetz, das der Bundestag am 

Donnerstag in erster Lesung beraten hat, 

werden die verfassungsmäßigen Vo-

raussetzungen für die Ratifizierung des 

Vertrags vom 22. Januar 2019 über die 

deutsch-französische Zusammenarbeit 

und Integration geschaffen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Europa befindet sich in äußerst turbulen-

ten Zeiten. Deshalb kommt dem 

deutsch-französischem Tandem eine be-

sonders wichtige Rolle zu. Die Deutsch-

Französische Partnerschaft ist der Motor 

für die europäische Integration. Der neue 

Vertrag von Aachen soll die Zusammen-

arbeit der beiden Staaten vertiefen und 

auf die nächsten Jahrzehnte ausgerich-

tet sein. 

 

EUROPARAT STÄRKEN 
– DEMOKRATIE UND 
MENSCHENRECHTE 
VERTEIDIGEN 

 
In einem am Freitag verabschiedeten 

Antrag der Koalitionsfraktionen fordern 

die Abgeordneten die Bundesregierung 

dazu auf, die Rolle und Möglichkeiten 

des Europarats bei der Bewahrung der 

Menschenrechte und Stärkung der Zivil-

gesellschaften zu verteidigen und zu un-

terstützen. 

 

Der Europarat, der in diesem Jahr das 

70. Jahr seines Bestehens feiert, ist die 

älteste zwischenstaatliche Organisation 

Europas. Sein zentraler Auftrag ist der 

Schutz der Menschen-rechte, der plura-

listischen Demokratie und des Rechts-

staats in Europa. 
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Die 47 Mitgliedstaaten arbeiten in ver-

schiedenen Formen zusammen. Zentra-

les Forum ist die Parlamentarische Ver-

sammlung, die oft als demokratisches 

Gewissen Europas bezeichnet wird. In 

den vergangenen 70 Jahren hat diese 

Versammlung bereits mehr als 200 völ-

ker-rechtlich verbindliche Konventionen 

ausgearbeitet. Sie helfen dabei, unter-

schiedliche Bereiche des Zusammenle-

bens in den Gesellschaften der Mitglied-

staaten zu verbessern. 

 

Das wichtigste Organ des Europarats ist 

der Europäische Gerichtshof für Men-

schenrechte, der über die Europäische 

Menschenrechtskonvention wacht. Für 

mehr als 800 Millionen Bürgerinnen und 

Bürger ist der Gerichtshof die letzte In-

stanz, wenn sie auf nationaler Ebene 

ihre Rechte nicht (mehr) einklagen kön-

nen. 

 

Die Arbeit des Europarats war ein 

Schlüssel in der demokratischen Ent-

wicklung des Kontinents. Sie legte den 

Grundstein für die westeuropäische Zu-

sammenarbeit und Integration. Sie gab 

den ehemaligen kommunistischen Staa-

ten Mittel- und Osteuropas nach der 

Überwindung des Kalten Krieges die 

Möglichkeit, die Werte und Prinzipien 

Europas anzunehmen und zu verankern.  

 

Europarat vor großen Herausfor-

derungen 

 
In ihrem Antrag würdigen die Abgeord-

neten diese durch den Europarat erreich-

ten Fortschritte zum Schutz der Men-

schenrechte und Demokratie und seine 

Rolle als Forum der Völkerverständi-

gung. 

 

Sie erkennen aber auch an, dass der Eu-

roparat momentan seinen wohl größten 

Herausforderungen ausgesetzt ist: Viele 

Mitgliedstaaten stellen zentrale Werte in 

Frage und weigern sich, Urteile des Eu-

ropäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte zu akzeptieren. Korruptionsfälle in 

der parlamentarischen Gesellschaft ha-

ben zu einem Vertrauensverlust in die In-

stitutionen geführt. 

 

Die Regierungsfraktionen fordern die 

Bundesregierung auf, sich diesen Her-

ausforderungen zu stellen. Es sei von 

besonderer Wichtigkeit, alle Mitglied-

staaten zur Einhaltung der Werte und zur 

Umsetzung der Prinzipien des Europa-

rats anzuhalten. 

 

Dazu gehört auch, sich aktiv für die Be-

kämpfung von Korruption auf allen Ebe-

nen und in allen Organen einzusetzen 

und konsequent darauf hinzuwirken, 

dass die Mitgliedstaaten unmissver-

ständlich die Urteile des Gerichtshofs für 

Menschenrechte respektieren und um-

setzen. 

 

Die Fraktionen unterstreichen auch, 

dass der Europarat seine für den Schutz 

der Menschen-rechte essentiellen Auf-

gaben ohne ausreichende finanzielle 

Mittel nicht erfüllen kann. Deshalb rufen 

sie die Bunderegierung dazu auf, sich für 

eine bessere finanzielle Ausstattung des 

Europarats einzusetzen sowie die perso-

nelle und finanzielle Unterstützung des 

Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte sicherzustellen. 

 

Zudem soll die Bundesregierung das 70. 

Jubiläumsjahr nutzen, um die Aufgaben 

und Aktivitäten des Europarats in der Öf-

fentlichkeit sehr viel stärker bekannt zu 

machen. 

 

Das Wichtigste zusammengefast: Der 

Europarat setzt sich für die Bewahrung 

der Demokratie, und der Menschen-

rechte in Europa ein. Heute, in seinem 

70. Bestehungsjahr, steht er allerdings 

vor großen Herausforderungen. Ein An-

trag der Koalitionsfraktionen fordert die 

Bundesregierung auf, die Rolle und Mög-

lichkeiten des Europarats zu verteidigen 

und zu stärken. 
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AUSSENPOLITIK 

FORTSETZUNG DER 
BETEILIGUNG AN DER 
UN-MISSION UNIFIL 

 
Das Parlament hat am Freitag über die 

Verlängerung des Bundeswehrmanda-

tes UNIFIL im Libanon debattiert.  

 

Die UN-Mission UNIFIL im Nahen Osten 

leistet einen wichtigen Beitrag zur sicher-

heitspolitischen Stabilisierung der Re-

gion, insbesondere zur Absicherung der 

Waffenruhe zwischen Libanon und Is-

rael. 

 

UNIFIL trägt darüber hinaus dazu bei, 

die Souveränität und Stabilität des Liba-

non zu stärken. Deutschlands langjähri-

ges maritimes Engagement im Rahmen 

von UNIFIL hat bisher einen deutlich po-

sitiven Einfluss. 

 

Das Engagement umfasst auch die Aus-

bildung der libanesischen Marine zur 

besseren seeseitigen Grenzsicherung. 

UNIFIL bietet ebenfalls eine Kommuni-

kationsplattform für direkte Kontakte zwi-

schen Libanon und Israel, so dass mög-

liche Konflikte bereits im Vorfeld verhin-

dert werden können. 

 

 

LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK 

CHANCEN DER 
DIGITALISIERUNG IN 
DER 
LANDWIRTSCHAFT 
NUTZEN 

 
Am Donnerstag hat der Bundestag ei-

nem Antrag der Koalitionsfraktionen zu-

gestimmt, in dem die Bundesregierung 

dazu aufgefordert wird, Rahmenbedin-

gungen für einen digitalen Wandel in der 

Landwirtschaft zu schaffen. 

 

Weltweit ist die Landwirtschaft in hohem 

Maße vom Klimawandel betroffen. Auch 

in Deutsch-land sind Land- und Forst-

wirte immer häufiger extremen Wettersi-

tuationen ausgesetzt. Dieser Trend wird 

sich in den kommenden Jahrzehnten 

fortsetzen. Um sich an diese neuen Be-

dingungen anzupassen, muss sich die 

Landwirtschaft verändern. Land- und 

Forstwirte werden in Zukunft ressourcen-

schonender und nachhaltiger wirtschaf-

ten müssen. 

 

Die Möglichkeiten der Digitalisierung 

können dazu einen bedeutenden Beitrag 

leisten. Schon heute ist es mit digitalen 

Mitteln möglich, Dünger und Pflanzen-

schutzmittel zielgenauer und sparsamer 

einzusetzen, das Wohlergehen der Tiere 

zu verbessern und den Schutz der Um-

welt zu erhöhen. 

 

In ihrem Antrag fordern die SPD- sowie 

die Unionsfraktion die Bundesregierung 

auf, diese digitale Revolution in der 

Landwirtschaft strukturell zu fördern. Um 

den breiten Einsatz der neuen Werk-

zeuge zu ermöglichen, sei es von beson-

derer Bedeutung, den Breitbandausbau 

auf dem Land zu intensivieren. Der flä-

chendeckende Ausbau von LTE-Netzen 

soll beschleunigt und perspektivisch 5G 

in die breite Fläche gebracht werden. 

 

Europaweit kompatible Daten-

managementsysteme 

 
In Zukunft werden die über die Daten, die 

aus diesen digitalen Dienstleistungen 

hervorgehen, immer wichtiger werden. 

Denn wer Zugriff auf Daten hat, besitzt 

die Informationen, aus denen Wissen ge-

neriert und Einfluss auf Entscheidungen 

genommen wird. Bislang sind es je-doch 

vor allem die global agierenden Großun-

ternehmen, die solche Datenbanken mit 

der nötigen finanziellen und personellen 

Kapazität entwickeln und unterhalten 

können. 

 

Um die Dominanz einzelner globaler IT-

Unternehmen im Bereich der Landtech-

nik zu vermeiden, fordern die Abgeord-
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neten die Regierung auf, sich für univer-

selle, offene und europaweit kompatible 

Datenmanagementsysteme und stan-

dardisierte Datenformate einzusetzen. 

Denn nur so können Landwirtinnen und 

Landwirte von einzelnen Großunterneh-

men unabhängig bleiben. 

 

Den Landwirten sollen alle für die Bewirt-

schaftung des jeweiligen Betriebes rele-

vanten Wetter-, Boden und andere Geo-

daten kostenfrei zur Verfügung gestellt 

werden. Das entlastet sie von einfachen 

Arbeitsaufgaben und Bürokratie, erhöht 

aber Produktivität und Produktqualität. 

 

Zudem fordern die Abgeordneten die 

Bunderegierung auf, eine digitale „Agrar-

Masterplattform“ zu prüfen. Sie soll er-

möglichen, dass Dienstleister, Verwal-

tung und Landwirte direkt und rechtssi-

cher miteinander kommunizieren. Das 

reduziert auf beiden Seiten den Zeit- und 

Kostenaufwand und ermöglicht neue 

vernetzte Geschäftsmodelle. 

Die Bundesregierung soll in einem For-

schungsprojekt untersuchen, welche 

technischen und rechtlichen Vorausset-

zungen für diese Projekte notwendig 

sind. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Der digitale Wandel in der Landwirtschaft 

schreitet voran. Die Bundesregierung 

soll sich für den flächendeckenden Aus-

bau von Mobilfunknetzen einsetzen und 

die Einführung einer zentralen „Agrar-

Masterplattform“ als zentrale Schnitt-

stelle für landwirtschaftliche Dienstleis-

tungen prüfen. Von Großunternehmen 

gesammelte landwirtschaftliche Daten 

sollen in Zukunft in offenen und standar-

disierten Datenformaten gesammelt wer-

den. 
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